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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 04.04.2012 
- Aktenzeichen: 63 DH 00666/2012/71 - 

 
Die Kortenbruck KG - Herr Jan Kortenbruck - hat die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanla-
ge vom Typ ENERCON E 53 mit 800 kW, 73,25 m Nabenhöhe, und 99,70 m Gesamthöhe nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit 
gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Brockum 
Flur   40 
Flurstück  7 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 16.04.2012 
- Aktenzeichen: 63 DH 00869/2012/71 - 

 
Herr Thorsten Seyffart hat die Errichtung eines Schweinemaststalles BE 8 mit 1.484 Plätzen, den 
Betrieb der Gesamtanlage mit 256 Sauen, 1.380 Ferkel und 1.484 Mastschweineplätze nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gülti-
gen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Natenstedt  Natenstedt 
Flur   9   15 
Flurstück  103/7   2 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
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Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 05.04.2012 

Aktenzeichen 66.85 12 
 
Die Gemeinde Barnstorf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, beabsichtigt, den Knotenpunkt „Brinkstraße/ 
Aldorfer Straße (K 47)“ in der Gemeinde Barnstorf in einen Kreisverkehr mit überfahrbarer Mittelinsel, 
Querungshilfe und 2 Tropfen umzugestalten. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling   
 
 

Stadt Twistringen 
 

Bauleitplanung der Stadt Twistringen 
Bebauungsplan Nr. 26-(100/87) "Gewerbe- und Industriegebiet In den Weiden II"  

in der Ortschaft Mörsen der Stadt Twistringen  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Der Rat der Stadt Twistringen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Dezember 2011 gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 6 und 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKommVG) den Bebauungsplan Nr. 26-(100/87) Gewerbe- und Industriegebiet „In 
den Weiden II" in der Ortschaft Mörsen der Stadt Twistringen als Satzung mit Begründung beschlos-
sen. 
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Der räumliche Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplans ist im nachstehenden Karten-
auszug im verkleinerten Maßstab dargestellt. 
 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 26-(100/87) Gewerbe- und Industriegebiet „In 
den Weiden II" in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt ab sofort während der Dienststunden und darüber hinaus nach Vereinbarung 
in der Stadtverwaltung Twistringen, Lindenstraße 14, 27239 Twistringen im Fachbereich Entwicklung 
und Ordnung Zimmer 328 öffentlich zu jedermanns Einsicht aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
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dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Twistringen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
Vermögensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/87) Ge-
werbe- und Industriegebiet „In den Weiden II" eintreten sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Twistringen, den 19.04.2012  
Der Bürgermeister 
Gez. K. Meyer 
 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
Flecken Lemförde 
 

Haushaltssatzung des Flecken Lemförde 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken 
Lemförde in der Sitzung am 14. März 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1  der ordentlichen Erträge auf      11.724.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     11.724.900 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge           0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf          0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    11.376.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    12.077.400 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit           418.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit        1.189.800 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      11.794.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      13.267.200 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.890.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 14. März 2012 
Flecken Lemförde 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 25.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Hauptsatzung des Flecken Lemförde 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Flecken Lemförde in seiner Sitzung vom 14.03.2012 folgende Neufassung 
der Hauptsatzung des Flecken Lemförde beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen “Flecken Lemförde“. Die Farben des Fleckens sind grün-gold-rot-

blau. Das Wappen zeigt in Rot auf grünem Boden einen schreitenden, blau bewehrten, blau be-
zungten goldenen Löwen. 
 

(2) Der Flecken Lemförde gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Flecken Lemförde - Landkreis Diepholz“. 
 

§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 
Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit des Flecken Lemförde 
gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
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§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern  können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten des Flecken Lemförde zum Gegens-
tand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstellerin-
nen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder 
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, 
sofern für die Angelegenheit nicht der Rat nach § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. 
Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung 
an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 

 
§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des 
Flecken Lemförde vom 20.03.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 09.02.2005 außer 
Kraft. 
 
Lemförde, 14.03.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
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Gemeinde Brockum 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Brockum 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Brockum in seiner Sitzung vom 28.03.2012 folgende Neufassung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Brockum beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Brockum“. 

 
(2) Die Gemeinde Brockum gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 

 
(3) Das Dienstsiegel enthält die Umschrift „Gemeinde Brockum - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 

Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde  
Brockum gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
 

§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern  können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Brockum zum Gegens-
tand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstellerin-
nen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder 
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 
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§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-

kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Gemeinde Brockum vom 07.03.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 16.03.2005 außer 
Kraft. 
 
Brockum, 28.03.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
 
 

Gemeinde Hüde 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Hüde 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Hüde in seiner Sitzung vom 18.04.2012 folgende Neufassung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Hüde beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Hüde“. 

 
(2) Die Gemeinde Hüde gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 

 
(3) Das Dienstsiegel enthält die Umschrift „Gemeinde Hüde - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 

Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde Hüde 
gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
 

§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
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(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Hüde zum Gegenstand 
haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anre-
gungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-

kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Gemeinde Hüde vom 16.05.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 10.03.2005 außer 
Kraft. 
 
Hüde, 18.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
 
 

Gemeinde Lembruch 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Lembruch 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Lembruch in seiner Sitzung vom 23.04.2012 folgende Neufassung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Lembruch beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Lembruch“. 

 
(2) Die Gemeinde Lembruch gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 

 
(3) Das Dienstsiegel enthält die Umschrift „Gemeinde Lembruch - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 

Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde Lem-
bruch gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
 

§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
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b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern  können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Lembruch zum Ge-
genstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die we-
der Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 

 
§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Gemeinde Lembruch vom 13.05.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 28.02.2005 au-
ßer Kraft. 
 
Lembruch, 23.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
 
 

Gemeinde Marl 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Marl 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Marl in der Sitzung am 17. April 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf       669.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      664.700 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    630.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    682.600 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        91.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit      114.100 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         1.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      722.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      798.000 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 105.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 
§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000,00 € nicht überschreiten. 
 
Lemförde, 17. April 2012 
 Gemeinde Marl 
Spreen 
Gemeindedirektor 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 27.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Marl 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Marl in seiner Sitzung vom 17.04.2012 folgende Neufassung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Marl beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Marl“. Die Farben der Gemeinde sind gold und blau. 

Das Wappen der Gemeinde zeigt in Blau auf goldenem Berg, darin ein schreitender rotbewehrter 
und rotbezungter blauer Löwe, ein goldener Glockenträger, rechts und links begleitet von zwei fal-
lenden goldenen Lindenblättern. 
 

(2) Die Gemeinde Marl gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Marl - Landkreis Diepholz“. 
 

§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 
Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde Marl 
gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
 

§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern  können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
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(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Marl zum Gegenstand 
haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anre-
gungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 

 
§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Gemeinde Marl vom 22.05.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 22.02.2005 außer 
Kraft. 
 
Marl, 17.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
 
 

Gemeinde Stemshorn 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Stemshorn 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in seiner Sitzung vom 16.04.2012 folgende Neufassung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Stemshorn beschlossen: 
 

§ 1 Name, Siegel 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Stemshorn“. Die Farben der Gemeinde sind gold und 

rot. Das Wappen der Gemeinde zeigt in Rot zwei sich schräg-kreuzende vierzinkige goldene Aal-
stecher mit goldenen Stielen, die im Schildfuß mit einem bewulsteten goldenen Büffelgehörn belegt 
sind. 
 

(2) Die Gemeinde Stemshorn gehört der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Stemshorn - Landkreis Diep-
holz“. 
 

§ 2 Aufgabenübertragung auf die Samtgemeinde 
Die Führung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Vorbereitung und Ausführung der Gemein-
deratsbeschlüsse wird unter Aufrechterhaltung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeinde Stems-
horn gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf die Samtgemeinde übertragen. 
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§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen: 
 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
    5.000,00 € übersteigt, 
 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über- 
    steigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 

§ 4 Einwohnerversammlungen 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder Teile des Gemeindegebietes. Zeit, 
Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 6 mindestens 7 Tage vor der Veran-
staltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen der 

Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie die Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern  können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-
sprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Stemshorn zum Ge-
genstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung den Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die we-
der Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten, usw.) 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand 
eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufen-
den Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen 
oder Bedenken kein neues Sachvorbringen enthält. 

 
§ 6 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen werden im Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz nach den Vorschriften des § 11 NKomVG verkündet bzw. bekannt gemacht. Im Falle 
einer Ersatzverkündung nach § 11 Abs. 4 NKomVG beträgt die Dauer der Auslegung eine Woche, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Tageszeitung „Diepholzer Kreisblatt“. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Gemeinde Stemshorn vom 19.06.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.02.2005 
außer Kraft. 
 
Stemshorn, 16.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
Spreen 
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Samtgemeinde Barnstorf 
 

Betriebssatzung 
für den Eigenbetrieb der Samtgemeinde Barnstorf 

 
Aufgrund der §§ 10 und 140 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S, 576) i. V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) vom 27.01.2011 
(Nds. GVBl. S. 21), hat der Rat der Samtgemeinde Barnstorf in seiner Sitzung am 27.03.2012 die 
Änderung des § 4 Abs. 2 wie folgt geändert: 
 
„Der Betriebsausschuss besteht aus 7 Ratsmitgliedern  
(Samtgemeindebürgermeisterin/Samtgemeindebürgermeister und 6 Ratsfrauen /Ratsherren.“ 
 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
 

Bauleitplanung der Samtgemeinde Kirchdorf 
90. Flächennutzungsplanänderung (Biogasanlagen) 

 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 19.03.2012 (Aktenzeichen 63 DH 00011/2012/82) die 
90. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. 
 
Die genehmigten Flächen sind den nachfolgenden Kartenausschnitten zu entnehmen. 
 

Geltungsbereiche Flächennutzungsplanänderung 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die vg. Flächennutzungsplanänderung in Kraft. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
Die 90. Änderung und der Erläuterungsbericht liegen im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, 
Rathausstr. 12, 27245 Kirchdorf aus und können dort in Zimmer 18 während der Sprechzeiten einge-
sehen werden. 
 

Kuppendorf  

Holzhausen 
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Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Kirchdorf, 27.03.2012 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kammacher 
 
 

Gemeinde Barenburg 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Barenburg  

 
Aufgrund der §§  10, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 576), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Neuregelung des Beamtenversorgungsrechts sowie zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17. November 2011, (Niedersächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 422) hat der Rat der Gemeinde Barenburg in seiner Sitzung am 28.03.2012 folgende 1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
§ 7 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen.  
 

§ 2 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 02. Dezember 2011 in Kraft.  
 
Barenburg, den 28. März 2012 
(Meyer) 
Bürgermeister 
 
 

Gemeinde Freistatt 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Freistatt  
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) hat der Rat der Gemeinde Freistatt in der Sit-
zung am 07.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 181.700,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 181.700,00 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.700,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.700,00 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 900,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 61.000,00 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 182.600,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 208.700,00 € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  390 v. H. 

 
Gemeinde Freistatt 
Freistatt, den 07.03.2012 
(Enders) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
Verfügung vom 19.04.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Freistatt für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden werde.  
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeindever-
waltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.   
 
Kirchdorf, den 24.04.2012 
Enders 
Bürgermeister 
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Gemeinde Wehrbleck 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Wehrbleck 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) hat der Rat der Gemeinde Wehrbleck in der 
Sitzung am 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 859.700,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 859.700,00 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 2.500,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 2.500,00 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 799.200,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 708.600,00 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.500,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 113.000,00 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 821.700,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 821.600,00 € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  360 v. H. 

 
Gemeinde Wehrbleck 
Wehrbleck, den 22.03.2012 
Schwenker 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
Verfügung vom 24.04.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Wehrbleck für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden werde.  
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeindever-
waltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.   
 
Kirchdorf, den 26.04.2012 
Dahm 
Verwaltungsvertreter 
 
 

Samtgemeinde Rehden 
Gemeinde Barver 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde   B A R V E R  
für das Haushaltsjahr  2 0 1 2 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Barver in der Sitzung am 16. April 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2012 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1.       im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                             781.500,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf    781.500,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                          0,-- EUR 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                                               0,-- EUR 
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2.       im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  753.400,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  633.900,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     52.800,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   181.500,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit              0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          100,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                           806.200,-- EUR 
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                   815.500,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
     a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     340 v.H. 
2.  Gewerbesteuer        320 v.H. 
 
Barver, den 16. April 2012 
Osterbrink               Bloch 
Bürgermeister               Gemeindedirektor 

 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 23.04.2012 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Barver für das Haushaltsjahr 2012 nicht beanstanden wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Rehden, Zimmer 34, während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
Rehden, den 25.04.2012 
Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 
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Samtgemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(Nds. GVBl. S. 422) hat der Rat der Samtgemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 21. März 2012 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.178.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.178.700 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.992.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.900.800 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 290.500 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.140.500 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 15.300 Euro 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Samtgemeindeumlage wird auf 39 % (= 1.186.024 €) der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedge-
meinden festgesetzt. 
 
Schwaförden, den 21. März 2012 
Samtgemeinde Schwaförden 
gez. Denker 
Samtgemeindebürgermeister 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2012 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. S. 353), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Diepholz 
am 30.03.2012 unter dem Aktenzeichen FD 30-916 - 912 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 10.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 

 

Gemeinde Ehrenburg 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(Nds. GVBl. S. 422) hat der Rat der Gemeinde Ehrenburg in seiner Sitzung am 22. März 2012 folgen-
de Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.178.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.178.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.121.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 998.600 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.400 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 172.700 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Ehrenburg, den 22. März 2012 
Gemeinde Ehrenburg 
gez. Schumacher  gez. Denker 
Bürgermeister          Gemeindedirektor 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 02.04.2012 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 10.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Neuenkirchen 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(Nds. GVBl. S. 422) hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 13. März 2012 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 640.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 640.500 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 592.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 521.400 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 58.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.700 Euro 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 360 v.H. 
 
Neuenkirchen, den 13. März 2012 
Gemeinde Neuenkirchen 
gez. Kanzelmeier  gez. Denker 
Bürgermeister               Gemeindedirektor 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2012 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 23.03.2012 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 30.03.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Scholen 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(Nds. GVBl. S. 422) hat der Rat der Gemeinde Scholen in seiner Sitzung am 15. März 2012 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 585.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 585.700 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 475.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 441.600 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Scholen, den 15. März 2012 
Gemeinde Scholen 
gez. Schwenn  gez. Denker 
Bürgermeister               Gemeindekirektor 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 23.03.2012 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 30.03.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(Nds. GVBl. S. 422) hat der Rat der Gemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 20. März 2012 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 854.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 854.700 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 769.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 713.000 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 100.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 11.600 Euro 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Schwaförden, den 20. März 2012 
Gemeinde Schwaförden 
gez. Schlichte  gez. Denker 
Bürgermeister               Gemendedirektor 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2012 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 28.03.2012 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 02.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
 
 

Gemeinde Sudwalde 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.11.2011 
(GVBl. S. 422) hat der Rat der Gemeinde Sudwalde in seiner Sitzung am 29. März 2012 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 546.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 546.000 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484.300 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 121.200 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.600 Euro 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 
Sudwalde, den 29. März 2012 
Gemeinde Sudwalde 
gez. Behrmann  gez. Denker 
Bürgermeister          Gemeindedirektor 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Land-
kreis Diepholz hat mit Schreiben vom 05.04.2012 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass er die Haus-
haltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan 2012 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im 
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Sudwalde, Zimmer 17, während der Dienststunden an 7 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Sudwalde, den 12.04.2012 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Samtgemeinde Siedenburg 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Siedenburg  
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Siedenburg in der Sitzung am 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  3.710.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.772.400 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  1.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.455.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.270.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 168.600 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 371.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 203.100 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 227.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.827.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.869.500 Euro 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 203.100 Euro festgesetzt.  
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 575.980 Euro festgesetzt.  
 

§ 5 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 53,5 % der Steuerkraftmesszahlen festgesetzt. 
 
Siedenburg, 22.03.2012 
Rauschkolb  L. S. 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
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Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 30.03.2012 (Az: FD 30-916-912) die genehmigungs-
pflichtigen Teile der vorstehenden Haushaltssatzung aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sieben Werktage nach dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, Zimmer 26, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Siedenburg, 03.04.2012 
Samtgemeinde Siedenburg 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Rauschkolb 
 
 

Hauptsatzung 
der Samtgemeinde Siedenburg 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat der Samtgemeinde Siedenburg in seiner Sitzung am 
22.03.2012 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name 

(1) Die Samtgemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Samtgemeinde Siedenburg“ 
 
(2) Mitglieder der Samtgemeinde sind 

 
a) Gemeinde Borstel 
b) Gemeinde Maasen 
c) Gemeinde Mellinghausen 
d) Flecken Siedenburg 
e) Gemeinde Staffhorst 
 

(3) Die Samtgemeinde hat ihren Verwaltungssitz im Flecken Siedenburg. 
 

(4) Die Mitgliedsgemeinden haben ihr nach § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG folgende Aufgaben über-
tragen: 

 
1. Einrichtung und Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen, die für das gesamte Gebiet 

der Samtgemeinde Bedeutung haben, 
2. Durchführung der von den Mitgliedsgemeinden beschlossenen Erschließungsmaßnahmen 

nach dem Baugesetzbuch, 
3. Industrieansiedlung und Wirtschaftsförderung; im Bereich der Fremdenverkehrsförderung 

die Koordinierung und die Planung über den Bereich der Mitgliedsgemeinden hinaus, 
4. Aufgaben im Flurbereinigungsverfahren, 
5. die Samtgemeinde wirkt auf einheitliche Hebesätze in den Mitgliedsgemeinden hin, 
6. die Angelegenheiten der Sozialhilfe und Sozialversicherung, 
7. Bereithaltung der Obdachlosenunterkünfte, 
8. die Bodenvorratspolitik, 
9. Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem 8. Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) sowie nach anderen Bestimmungen. 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

(1) Das Wappen der Samtgemeinde ist von schwarz und gold durch Zinnenschnitt geteilt, zeigt 
oben eine goldene Waage, unten die durch Brustfell verbundenen rotbewehrten schwarzen 
Bärentatzen der Hoyaer Grafen. 

 
(2)  Die Samtgemeinde führt eine schwarzgoldene Flagge, belegt mit dem Samtgemeindewap-

pen. 
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(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Samtgemeinde und die Umschrift „Samtgemeinde 
Siedenburg - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 3 

Ratszuständigkeit 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

 
a) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

3.000 Euro übersteigt, 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

500 Euro übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
§ 4 

Vertretung der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters 
nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung zwei ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter der 
Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters, die sie oder ihn bei 
der repräsentativen Vertretung der Samtgemeinde, bei der Einberufung des Samtgemeinde-
ausschusses einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des 
Samtgemeindeausschusses, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer 
Pflichtenbelehrung vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll 

eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stell-
vertretende Samtgemeindebürgermeisterin / stellvertretender Samtgemeindebürgermeister 
mit einem Zusatz aus dem sich die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 5 

Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen 

bei der Samtgemeinde Siedenburg gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu 
benennen, die sie gegenüber der Samtgemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen 
oder Antragstellern können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 

entsprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Samtgemeinde Siedenburg 
zum Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeausschuss von 
der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem Samtgemeindebürgermeister ohne Beratung 
den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für 
Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklä-
rungen, Absichten u.s.w.). 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeausschuss ohne Bera-
tung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegens-
tand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder ei-
nes laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledig-
ten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Samtgemeindeausschuss über-
tragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließ-
lich zuständig ist. Der Rat und der Samtgemeindeausschuss können Anregungen oder Be-
schwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 
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§ 6 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen der Samtgemeinde werden im Amtsblatt des Landkreises Diepholz ver-
kündet bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Sulinger Kreiszeitung. Sie werden außerdem 

nachrichtlich im Internet unter der Adresse www.siedenburg-online.de zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister die 
Einwohnerinnen und Einwohner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Samtgemeinde Sie-
denburg oder für Teile des Samtgemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerver-
sammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
der Samtgemeinde Siedenburg vom 05.01.2005 außer Kraft. 
 
Siedenburg, 22.03.2012 
Rauschkolb 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

1.Satzung 
zur Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg 

 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 72 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom 28.10.2006 (Nie-
ders. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 07.10.2010 (NdS. GVBl. S. 
462) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren 
(Nieders. Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 08.03.1978 (Nds. GVBl. S. 233), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat der Samtgemeinde 
Siedenburg am 22.03.2012 folgende 1. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samt-
gemeinde Siedenburg beschlossen. 
 
Die Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzungsänderung in männlicher Form bezeichnet sind, 
werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweiligen weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 

§ 1 
Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg vom 09.01.2001 wird durch 
den § 11a ergänzt. 
 

§ 11a 
Kinderfeuerwehr 

(1) Ortsfeuerwehren können eine Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) einrichten. 
 
(2) Die Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) ist eine selbständige Abteilung der Ortsfeuerwehr. Mitglied 

können Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sein. 
 
(3) Die Leitung der Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) erfolgt durch ein geeignetes Feuerwehrmit-

glied, das nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwart sein darf.  
 

§ 2 
Der § 17 wird wie folgt geändert: 
 

§ 17 
Verleihung von Dienstgraden 

(1) Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der Rechtsvorschriften der Verordnung über die kom-
munalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO) an aktive Mitglieder verliehen werden. 
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(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erster 
Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos, die 
Verleihung bedarf der Zustimmung des Gemeindebrandmeisters. 
Verleihungen ab dem Dienstgrad „Löschmeister/in“ vollzieht der Gemeindebrandmeister auf Be-
schluss des Ortskommandos nach Anhörung des Gemeindekommandos. Die Verleihung eines 
Dienstgrades an Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr vollzieht der Gemeindebrandmeister 
auf Beschluss des Gemeindekommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades ab „Löschmeis-
ter/in“ aufwärts bedarf der Zustimmung des Samtgemeindebürgermeisters. 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Siedenburg, den 22.03.2012 
gez. 
Rauschkolb 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Grundsätze über die Organisation der Kinderabteilung (Kinderfeuerwehr) der Freiwilligen Feu-

erwehr in der Samtgemeinde Siedenburg 
(Kinderordnung) 

 
Die Funktionsbezeichnungen, die in diesen Grundsätzen in männlicher Form bezeichnet sind, werden 
im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweiligen weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
Gemäß § 12 der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg vom 
09.01.2001 werden nachstehende Grundsätze erlassen: 
 

§ 1  
Organisation  

Kinderfeuerwehren sind Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg. Sie 
unterstehen der Aufsicht des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr, der sie zugeordnet sind.  
 

§ 2  
Aufgaben und Ziele  

(1) Aufgaben und Ziele der Kinderfeuerwehr sind insbesondere  
 

- Spielerische Vorbereitung auf den Dienst in der Jugendfeuerwehr  
- Erziehung der Mitglieder zur Nächstenhilfe  
- Erziehung zur Gruppen- und Teamfähigkeit 

 - Förderung der sozialen Kompetenz 
 
Zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele gehören insbesondere folgende  
Aktivitäten:  
 

- Spiel und Sport  
- Basteln  
- Informationsveranstaltungen (z.B. Besuch von Feuerwehren, Feuerwehrmuseen)  
- Brandschutzerziehung  
- Verkehrserziehung  
- Gesundheitserziehung 
- Umweltschutz 

 
Gegen spielerisches Heranführen an Tätigkeiten, z.B. mit der Kübelspritze ist nichts einzuwenden. 
Auch kann beispielsweise das Erlernen von der in der Feuerwehr üblichen Knoten und Stichen vermit-
telt werden. 
 
Im Rahmen der Arbeit der Kinderfeuerwehr dürfen nicht durchgeführt werden:  
 

a) Handlungen, bei denen Kinder durch gesundheitsgefährdende Einflüsse (z.B. Wärme, Kälte, 
Nässe, Druck, Lasten) gefährdet werden können. 

 
b) Feuerwehrtechnische Ausbildung an und mit Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr.  
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(2)   Bei der Arbeit in der Kinderfeuerwehr ist die Leistungsfähigkeit des einzelnen Kindes zu berück-
sichtigen. Auf die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften ist besonders zu 
achten. 

 
(3)  Die Kinderfeuerwehr gestaltet ihre jugendpflegerische Arbeit nach den Richtlinien für die öffentli-

che Anerkennung von Trägern der Jugendarbeit - RdErl. des MK vom 01.12.1989 (Nds. MBI. S 
188) in der jeweils gültigen Fassung sowie dem Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Ju-
gendhilferechts, dem Jugendförderungsgesetz und dem Jugendschutzgesetz. 

 
(4)  Die Kinderfeuerwehr führt ihren Dienst getrennt vom Dienst der Jugendfeuerwehr durch. 

 
§ 3  

Mitgliedschaft  
(1) In die Kinderfeuerwehr können Kinder aus der Samtgemeinde Siedenburg, die das 6. Lebensjahr 

vollendet haben, auf Vorschlag des Leiters der Kinderfeuerwehr nach schriftlichem Antrag der Er-
ziehungsberechtigten aufgenommen werden. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der Lei-
ter, die Zustimmung des Ortsbrandmeisters ist einzuholen.  

 
(2) Die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr endet  
 

1.  durch Übertritt in die Jugendfeuerwehr ab dem 10. Lebensjahr. Gegen ein weiteres Mitwirken 
in der Kinderfeuerwehr ist nichts einzuwenden. 

2.  mit Vollendung des 12. Lebensjahres  
3.  durch Austritt  
4.  durch Aufgabe des Wohnsitzes in der Samtgemeinde Siedenburg 
5.  durch Ausschluss  
6.  durch Auflösung der Kinderfeuerwehr  

 
§ 4  

Rechte und Pflichten  
(1) Jedes Mitglied der Kinderfeuerwehr hat das Recht  

  - bei der Gestaltung der Jugendarbeit aktiv mitzuwirken  
  - in eigener Sache gehört zu werden  

 
(2)   Jedes Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung  

- an Dienststunden und Veranstaltungen regelmäßig, pünktlich und aktiv teilzunehmen,  
- die im Rahmen dieser Grundsätze gegebenen Anordnungen zu befolgen,  
- die Kameradschaft zu pflegen und zu fördern.  
 

§ 5  
Leitung der Kinderfeuerwehr  

(1) Der Ortsbrandmeister beauftragt nach Anhörung des Ortskommandos ein Feuerwehrmitglied mit 
der Leitung der Kinderfeuerwehr für die Dauer von 3 Jahren. Das Feuerwehrmitglied sollte über 
eine Ausbildung als Jugendleiter verfügen und persönlich und fachlich für die Arbeit mit Kindern 
geeignet sein. Diese Aufgabe darf nicht der Jugendfeuerwehrwart übernehmen. 

 
(2) Es besteht die Möglichkeit, interessierte Erziehungsberechtigte an der Dienstgestaltung, Diensten 

und Veranstaltungen mitwirken zu lassen, sofern sie persönlich und fachlich für die Arbeit mit 
Kindern geeignet sind. Die Namen sind der Samtgemeinde Siedenburg durch den jeweiligen 
Ortsbrandmeister über den Gemeindebrandmeister mitzuteilen. 
 

(3)  Das mit der Leitung der Kinderfeuerwehr beauftragte Feuerwehrmitglied ist nach Maßgabe dieser 
Grundsätze insbesondere zuständig für  

- Aufstellung eines Dienstplanes  
- Planung und Durchführung der dienstlichen Veranstaltungen  
- Erledigung der laufenden Verwaltungsarbeiten  
- Zusammenarbeit mit dem Leiter der Jugendfeuerwehr  
- Zusammenarbeit mit dem Ortsbrandmeister/Ortskommando  

 
(4) Das mit der Leitung der Kinderfeuerwehr beauftragte Feuerwehrmitglied nimmt an den Ortskom-

mando-Sitzungen mit beratender Stimme teil.  
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§ 6 
Gemeindekinderfeuerwehrwart 

Werden in zwei oder mehreren Ortsfeuerwehren Kinderfeuerwehren gegründet, wählen die Kinder-
feuerwehrwarte einen Sprecher, der vom Gemeindebrandmeister für die Dauer von 3 Jahren zum 
Gemeindekinderfeuerwehrwart berufen wird. 
Der Gemeindekinderfeuerwehrwart kann gleichzeitig Kinderfeuerwehrwart sei. 
 
Der Gemeindekinderfeuerwehrwart ist kraft Amtes Mitglied im Gemeindekommando mit beratender 
Stimme. 
 

§ 7 
Sprecherin/Sprecher der Kinderfeuerwehr 

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr können aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres eine Sprecherin 
oder einen Sprecher wählen, deren/dessen Aufgabe es ist, die Belange der Mitglieder der Kinderfeu-
erwehr gegenüber der Leitung der Kinderfeuerwehr zu vertreten.  

 
§ 8 

Kleiderordnung  
Eine Kleiderordnung besteht nicht, die Dienstkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr/der Freiwil-
ligen Feuerwehr darf nicht getragen werden. 
 

§ 9  
Schlussbestimmung 

Diese Kinderordnung wurde am 22.03.2012 vom Rat der Samtgemeinde Siedenburg beschlossen und 
ist Bestandteil der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg. 
 
Siedenburg, den 22.03.2012 
gez. 
Rauschkolb 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 

Bauleitplanung der Samtgemeinde Siedenburg 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 16.04.2012 (Az.: 63 DH 00174/2012/82) die 12. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die in der 
Genehmigungsverfügung enthaltenen Auflagen wurden berücksichtigt. Der Rat der Samtgemeinde 
Siedenburg hat am 30.09.2008 für die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Erläute-
rungsbericht dazu den Feststellungsbeschluss gefasst. 
 
Die genehmigte 12. Änderung umfasst folgende Bereiche: 
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 Fläche am Torfwerk an der Hersterberger Straße 
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Fläche in Bockhop „An der Osterheide“, „Holter Weg“ und „Osterstraße“ 
 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  
 
Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes kann einschließlich des Erläuterungsberichtes während 
der Sprechzeiten im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg oder auch 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (Tel.: 04272/79-28) in Zimmer 11 eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungs-
vorgangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie 
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Samtgemeinde Siedenburg geltend gemacht worden ist.     
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Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3-5 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitplanung 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen.        
 
Siedenburg, den 24.04.2012  
Der Samtgemeindebürgermeister    
gez. Rauschkolb 
 
 

Flecken Siedenburg 
 

Hauptsatzung 
des Flecken Siedenburg 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat des Flecken Siedenburg in seiner Sitzung am 08.03.2012 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name 

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Flecken Siedenburg“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Siedenburg. 

 
(3) Die Gemeinde besteht aus den bis zum 28.02.1974 selbstständigen Gemeinden Siedenburg 

und Päpsen, die Gemeindeteile bilden und wie folgt benannt werden: 
Flecken Siedenburg – Gemeindeteil Siedenburg 
Flecken Siedenburg – Gemeindeteil Päpsen. 

 
§ 2 

Wappen, Flagge, Dienstsiegel 
(1) Das Wappen des Fleckens zeigt in goldenem Schild ein langgestieltes dreiblättriges grünes 

Kleeblatt, ruhend zwischen zwei aufrechten abgewendeten, durch Brustfell verbundenen rot-
bewehrten schwarzen Bärentatzen. 
 

(2) Der Flecken führt eine von Gold und Grün geteilte Flagge, belegt mit dem Wappen des Fle-
ckens Siedenburg. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen des Fleckens Siedenburg und die Umschrift „Flecken 
Siedenburg - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 3 

Ratszuständigkeit 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

 
a)   Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von  
      1.000 Euro übersteigt, 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

1.000 Euro übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
§ 4 

Vertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung zwei ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Vertretung 
der Gemeinde, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung 
vertreten. 
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(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll 
eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stell-
vertretende Bürgermeisterin / stellvertretender Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich 
die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 5 

Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen 

bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die 
sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern 
können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 

entsprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten des Fleckens Siedenburg zum 
Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung 
zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum 
Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 

Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegens-
tand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder ei-
nes laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledig-
ten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

§ 6 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen des Fleckens werden im Amtsblatt des Landkreises Diepholz verkündet 
bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Sulinger Kreiszeitung. Sie werden außerdem 

nachrichtlich im Internet unter der Adresse www.siedenburg-online.de zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
des Fleckens Siedenburg vom 11.11.1997 außer Kraft. 
 
Siedenburg, 08.03.2012 
Runge Rauschkolb 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
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Gemeinde Borstel 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Borstel 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat der Gemeinde Borstel in seiner Sitzung am 06.03.2012 folgen-
de Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name 

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Borstel“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Siedenburg. 

 
(3) Das Gemeindegebiet besteht aus den bis zum 28.02.1974 selbstständigen Gemeinden 

Borstel, Bockhop, Campen und Sieden, die Gemeindeteile bilden und wie folgt benannt wer-
den: 

Gemeinde Borstel – Gemeindeteil Borstel 
Gemeinde Borstel – Gemeindeteil Bockhop 
Gemeinde Borstel – Gemeindeteil Campen 
Gemeinde Borstel – Gemeindeteil Sieden. 

 
§ 2 

Wappen, Flagge, Dienstsiegel 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt in schwarz einen goldenen, mit schwarzem Kesselhaken 

belegten Pfahl, in den Flanken je eine silberne Hellebarde mit goldenem Stiel, die Schneiden 
nach außen. 

 
(2)  Die Gemeinde führt eine Flagge in schwarz und gold, belegt mit dem Gemeindewappen. 

 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde Borstel und die Umschrift „Gemeinde 

Borstel - Landkreis Diepholz“. 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

(1)  Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 

a)   Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
      1.000 Euro übersteigt, 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

1.000 Euro übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
§ 4 

Vertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung zwei ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Vertretung 
der Gemeinde, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung 
vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll 

eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stell-
vertretende Bürgermeisterin / stellvertretender Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich 
die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 
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§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen 
bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die 
sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern 
können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 

entsprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Borstel zum Ge-
genstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat von der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zu-
rückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum In-
halt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 

Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegens-
tand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder ei-
nes laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledig-
ten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

§ 6 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen der Gemeinde werden im Amtsblatt des Landkreises Diepholz verkündet 
bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Sulinger Kreiszeitung. Sie werden außerdem 

nachrichtlich im Internet unter der Adresse www.siedenburg-online.de zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
der Gemeinde Borstel vom 27.05.1997 außer Kraft. 
 
Borstel, 06.03.2012 
Engelbart 
Bürgermeister 
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Gemeinde Maasen 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Maasen 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat der Gemeinde Maasen in seiner Sitzung am 20.03.2012 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name 

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Maasen“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Siedenburg. 

 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt in einem halbgespaltenen und durch einen schwarzen Fa-
den geteiltem Schild oben rechts in Rot eine goldene Windmühle, links in Gold ein dreiblättri-
ges grünes Kleeblatt und unten in Gold zwei aufrechte abgewendete, durch Brustfell verbun-
dene rotbewehrte schwarze Bärentatzen. 
 

(2) Die Gemeinde führt eine von grün auf gold und grün dreigeteilte Flagge, belegt mit dem Wap-
pen der Gemeinde Maasen. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde Maasen und die Umschrift „Gemeinde 
Maasen - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 3 

Ratszuständigkeit 
(1)  Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

 
a)   Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
      1.000 Euro übersteigt, 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

1.000 Euro übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
§ 4 

Vertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung zwei ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Vertretung 
der Gemeinde, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung 
vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll 

eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stell-
vertretende Bürgermeisterin / stellvertretender Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich 
die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 5 

Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen 

bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die 
sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern 
können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
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(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 
entsprochen ist. 

 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Maasen zum Ge-

genstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat von der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zu-
rückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum In-
halt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 

Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat ohne Beratung zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegens-
tand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder ei-
nes laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledig-
ten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

§ 6 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen der Gemeinde werden im Amtsblatt des Landkreises Diepholz verkündet 
bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Sulinger Kreiszeitung. Sie werden außerdem 

nachrichtlich im Internet unter der Adresse www.siedenburg-online.de zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
der Gemeinde Maasen vom 11.03.1997 außer Kraft. 
 
Maasen, 20.03.2012 
Dr. Könemann Rauschkolb 
Bürgermeister         Gemeindedirektor 
 
 

Gemeinde Staffhorst 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Staffhorst 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2011 (Nds. GVBl. S. 353), hat der Rat der Gemeinde Staffhorst in seiner Sitzung am 21.03.2012 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name 

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Staffhorst“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Siedenburg. 
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(3) Das Gemeindegebiet besteht aus den bis zum 28.02.1974 selbstständigen Gemeinden Staff-
horst und Dienstborstel. Diese Gemeinden und die Gemeindeteile Harbergen und Üpsen bil-
den Gemeindeteile und werden wie folgt benannt: 

Gemeinde Staffhorst – Gemeindeteil Staffhorst 
Gemeinde Staffhorst – Gemeindeteil Harbergen 
Gemeinde Staffhorst – Gemeindeteil Dienstborstel 
Gemeinde Staffhorst – Gemeindeteil Üpsen. 

 
§ 2 

Wappen, Flagge, Dienstsiegel 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt in einem halbgeteiltem und durch einen schwarzen Faden 

gespaltenem Schild rechts oben in Grün schräg rechts drei dreiblättrige goldene Kleeblätter, 
rechts unten in Gold eine aufrechte, mit Brustfell verbundene rot bewehrte schwarze Bären-
tatze, links in Rot einen goldener Kirchturm.  
 

(2)  Die Gemeinde führt eine von Gold auf Grün und Gold dreigeteilte Flagge, belegt mit dem 
Wappen der Gemeinde Staffhorst. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde Staffhorst und die Umschrift „Gemeinde 
Staffhorst - Landkreis Diepholz“. 

 
§ 3 

Ratszuständigkeit 
(1)  Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

 
a)   Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
      1.000 Euro übersteigt, 
b) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

1.000 Euro übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
§ 4 

Vertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung zwei ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Vertretung 
der Gemeinde, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung 
vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll 

eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stell-
vertretende Bürgermeisterin / stellvertretender Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich 
die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 5 

Anregungen und Beschwerden 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen 

bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die 
sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern 
können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 

entsprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Staffhorst zum 
Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung 
zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum 
Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.). 
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(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Rat ohne Beratung zurückzuweisen. 

 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegens-

tand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder ei-
nes laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledig-
ten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

§ 6 
Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen der Gemeinde werden im Amtsblatt des Landkreises Diepholz verkündet 
bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen in der Sulinger Kreiszeitung. Sie werden außerdem 

nachrichtlich im Internet unter der Adresse www.siedenburg-online.de zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
der Gemeinde Staffhorst vom 08.10.1997 außer Kraft. 
 
Staffhorst, 21.03.2012 
Lüschow 
Bürgermeister 
 
 

Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung des „Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes 
Große Aue (32)“ vom 21.12.2007 

 

1) In § 1 Abs. 1 und 5 wird das Wort „Sulingen“ durch das Wort 
Mellinghausen 
ersetzt. 
 

2)   In § 2 erhält die Nr. 4 folgenden Wortlaut 
4. Förderung und Überwachung von Bau und Unterhaltung von Gewässern und Anlagen 

seiner Mitglieder. 
 
3)    In § 3 Abs. 1 erhält Buchstabe d) folgenden Wortlaut 

d) für die Unterhaltung und den Ausbau von Gewässern und Anlagen, deren Unterhal-
tungspflichtige, soweit der Verband die Förderung gemäß § 2 Nr. 4 übernommen hat. 

 

4)    In § 4 Abs. 1 wird folgender 2. Satz angefügt  
Im Rahmen der Förderung und Überwachung von Aufgaben der Mitglieder hat der Verband 
die notwendigen Bau- und Unterhaltungsaufgaben an den Gewässern und Anlagen der 
Mitglieder durchzuführen, die notwendigen Planungen aufzustellen sowie ansonsten not-
wendige Tätigkeiten, wie z.B. Beitragshebungen für die Mitglieder, vorzunehmen, sofern 
ihm die Durchführung der Aufgaben von den Mitgliedern übertragen wurde. 
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5)  In § 5 Abs. 1 erhält der Satz 1 folgenden Wortlaut 
Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband gehörenden 
Grundstücken der dinglichen Mitglieder sowie den entsprechenden Grundstücken der 
Grundeigentümer, die Mitglied in seinen Mitgliedsverbänden sind, durchzuführen. 

 
6)  In § 28 Abs. 1 erhält Buchstabe d) folgenden Wortlaut 

d) Für die Förderung des Baus und der Unterhaltung von Gewässern und Anlagen der 
Mitglieder nach den tatsächlichen Kosten (§ 2 Ziffer 4). 

 
7)  Die Anlage 3 erhält folgende Fassung: 

Anlage 3 zu § 28 Abs. 2 der Verbandssatzung - Veranlagungsregeln für die Erhebung zu-
sätzlicher Beiträge für die Erschwerung der Unterhaltung 
 
1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen 

a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden 
Bezeichnungen und der entsprechenden Kennung sowie der Attributart „Funkti-
on“, „ohne Funktion“, „Vegetationsmerkmal“ oder „Art der Festlegung“ eingetra-
gen ist, wird nach Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung nach 
folgender Tabelle ein zusätzlicher Beitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des 
ha-Satzes erhoben: 
 

aa) Leicht versiegelte Flächen:  
einfacher Hektarsatz 

 
Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 

Attributart mit Wert 
  

1 2 3   
Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist 
eine baulich geprägte Fläche einschließlich 
der mit ihr im Zusammenhang stehenden 
Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude 
und/oder Anlagen zur Erfüllung öffentlicher 
Zwecke oder historische Anlagen vorhan-
den sind. 

41007   

  Historische Anlage Historische Anlage ist eine Fläche mit his-
torischen Anlagen, z. B. historische Stadt-
mauern und -türme, Denkmäler und Aus-
grabungsstätten. 

  Funktion 1300 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der 
Erholung dient. 

41008   

  Sportanlage Sportanlage ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Ausübung von 
(Wettkampf-)Sport und für Zuschauer be-
stimmt ist. 

  Funktion 4100 

  Golfplatz Golfplatz ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Ausübung des 
Golfsports genutzt wird. 

  Funktion 4110 

  Verkehrs-
übungsplatz 

Verkehrsübungsplatz ist eine Fläche, die 
Übungs- und Erprobungszwecken dient. 

  Funktion 4270 

  Hunde-
übungsplatz 

Hundeübungsplatz ist eine Fläche, auf der 
Übungen mit Hunden durchgeführt werden. 

  Funktion 4280 

  Modellflug-
platz 

Modellflugplatz ist eine Fläche, die zur Aus-
übung des Modellflugsports dient. 

  Funktion 4290 

  Schwimmbad, 
Freibad 

Schwimmbad, Freibad ist eine Anlage mit 
Schwimmbecken oder Anlage an Ufern von 
Gewässern für den Badebetrieb und 
Schwimmsport. 

  Funktion 4320 
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  Campingplatz Campingplatz ist eine Fläche für den Auf-

bau einer größeren Zahl von Zelten oder 
zum Abstellen und Benutzen von Wohnwa-
gen mit ortsfesten Anlagen und Einrich-
tungen. 

  Funktion 4330 

  Grünanlage Grünanlage ist eine Anlage mit Bäumen, 
Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten 
und Wegen, die vor allem der Erholung und 
Verschönerung des Stadtbildes dient. 

  Funktion 4400 

  Grünfläche Grünfläche ist eine unbebaute Wiese, Ra-
senfläche und Parkanlage in Städten und 
Siedlungen. 

  Funktion 4410 

  Park Park ist eine landschaftsgärtnerisch gestal-
tete Grünanlage, die der Repräsentation 
und der Erholung dient. 

  Funktion 4420 

  Botanischer Garten Botanischer Garten ist ein der Öffent-
lichkeit zugänglicher Garten zum Studium 
der Pflanzenwelt; systematisch geordnete 
Sammlung in Freiland und Gewächs-
häusern (Warmhäuser). 

  Funktion 4430 

  Kleingarten Kleingarten (Schrebergarten) ist eine Anla-
ge von Gartengrundstücken, die von Verei-
nen verwaltet und verpachtet werden. 

  Funktion 4440 

  Spielplatz, Bolzplatz Spielplatz, Bolzplatz ist ein Platz an dem 
körperliche oder geistige Tätigkeit aus ei-
genem Antrieb ohne Zweckbestimmung 
ausgeübt wird. 

  Funktion 4470 

Friedhof Friedhof ist eine Fläche, auf der Tote be-
stattet sind. 

41009   

        Ohne Funktion *)  
  Friedhof (Park) Friedhof (Park) ist der Friedhof, der als 

Park angelegt ist. 
  Funktion 9403 

  Historischer Friedhof Historischer Friedhof ist ein Friedhof, der 
als historisch gilt. 

  Funktion 9404 

Landwirtschaft Landwirtschaft ist eine Fläche für den An-
bau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, 
die beweidet und gemäht werden kann, 
einschließlich der mit besonderen Pflanzen 
angebauten Fläche. Die Brache, die für ei-
nen bestimmten Zeitraum (z. B. ein halbes 
oder ganzes Jahr) landwirtschaftlich un-
verbaut bleibt, ist als Landwirtschaft oder 
Ackerland zu erfassen. 

43001   

  Gartenland Gartenland ist eine Fläche für den Anbau 
von Gemüse, Obst und Blumen sowie die 
Aufzucht von Kulturpflanzen, soweit sie 
von Saat-, Pflanz- oder Baumschulen ge-
nutzt wird. 

  Vegetations-
merkmal 1030 

  Baumschule Baumschule ist eine Fläche, auf der Holz-
gewächse aus Samen, Ablegern oder 
Stecklingen unter mehrmaligem Umpflan-
zen (Verschulen) gezogen werden. 

  Vegetations-
merkmal 1031 

Damm, Wall, Deich Damm, Wall, Deich ist eine aus Erde oder 
anderen Baustoffen bestehende langge-
streckte Aufschüttung, die Vegetation tra-
gen kann. 

61003   
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Sonstiges Recht Sonstiges Recht sind die auf den Grund 

und Boden bezogenen Beschränkungen, 
Belastungen oder anderen Eigenschaften 
einer Fläche. 

71011   

  Truppenübungsplatz, 
Standortübungsplatz 

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz 
ist ein Gelände zur militärischen Ausbil-
dung. 

  Art der Festlegung 
4720 

 
(ab) Mitteldicht versiegelte Flächen:  

zweieinhalbfacher Hektarsatz 
 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 
Attributart mit Wert 

  

1 2 3   
Industrie- und Gewer-
befläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Flä-
che, die vorwiegend industriellen oder ge-
werblichen Zwecken dient. 

41002   

  Lagerplatz Lagerplatz bezeichnet Flächen, auf denen 
inner- und außerhalb von Gebäuden wirt-
schaftliche Güter gelagert werden. 

  Funktion 1740 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage 

Betriebsfläche Versorgungsanlage be-
zeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend 
Anlagen und Gebäude zur Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und 
Wasser vorhanden sind. 

  Funktion 2502 

  Förderanlage Förderanlage bezeichnet eine Fläche mit 
Einrichtungen zur Förderung von Erdöl, 
Erdgas, Sole, Kohlensäure oder Erdwärme 
aus dem Erdinneren. 

  Funktion 2510 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, 
Wasser 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Was-
ser, ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk 
bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung 
und/oder zur Aufbereitung von Trink-
wasser. 

  Funktion 2522 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, E-
lektrizität 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektri-
zität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung 
von elektrischer Energie. 

  Funktion 2532 

  Umspannstation Umspannstation bezeichnet eine Fläche 
mit Gebäuden und sonstigen Einrich-
tungen, um Strom auf eine andere Span-
nungsebene zu transformieren. 

  Funktion 2540 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, Öl 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl, ist 
Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. 

  Funktion 2552 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, Gas 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas, 
ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas. 

  Funktion 2562 

  Betriebsfläche Ver-
sorgungsanlage, 
Wärme 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wär-
me, ist Teil von Heizwerk. Heizwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung 
von Wärmeenergie zu Heizzwecken. 

  Funktion 2572 
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  Betriebsfläche Ver-

sorgungsanlage, 
Funk- und Fernmel-
dewesen 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- 
und Fernmeldewesen, ist Teil von Funk- 
und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmel-
deanlage bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zur e-
lektronischen Informationsvermittlung 
stehen. 

  Funktion 2582 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage ist Teil 
von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen 
und Gebäude zur Verwertung und Entsor-
gung von Abwasser und festen Abfall-
stoffen vorhanden sind. 

  Funktion 2602 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, Ab-
wasserbeseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwas-
serbeseitigung, ist Teil von Kläranlage, 
Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Reinigung von Abwas-
ser. 

  Funktion 2612 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, Ab-
fallbeseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfall-
beseitigung, ist Teil von Abfallbehand-
lungsanlage. Abfallbehandlungsanlage 
bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle 
mit chemisch/physikalischen und biologi-
schen oder thermischen Verfahren oder 
Kombinationen dieser Verfahren behandelt 
werden. 

  Funktion 2622 

  Betriebsfläche Ent-
sorgungsanlage, 
Schlamm 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, 
Schlamm, ist Teil von Abfallbehandlungs-
anlage. Abfallbehandlungsanlage bezeich-
net eine Fläche mit Bauwerken und sonsti-
gen Einrichtungen, auf der Abfälle mit che-
misch/physikalischen und biologischen 
oder thermischen Verfahren oder Kombi-
nationen dieser Verfahren behandelt wer-
den. 

  Funktion 2623 

  Deponie (oberirdisch) Deponie (oberirdisch) bezeichnet eine Flä-
che, auf der oberirdisch Abfallstoffe gela-
gert werden. Es wird die durch eine Ab-
grenzung erkennbare Betriebsfläche er-
fasst. Sie muss nicht mit der Böschungs-
kante übereinstimmen. 

  Funktion 2630 

  Deponie (untertägig) Deponie (untertägig) bezeichnet eine ober-
irdische Betriebsfläche, unter der Abfall-
stoffe eingelagert werden (Untertagede-
ponie). Deponie (untertägig) grenzt bis an 
die Oberfläche. In der Regel wird nur die 
Fläche des Einfuhrschachts für Deponie 
(untertägig) erfasst. 

  Funktion 2640 

Halde Halde ist eine Fläche, auf der Material lang-
fristig gelagert wird, und beschreibt die 
auch im Relief zu modellierende tatsäch-
liche Aufschüttung. Aufgeforstete Abraum-
halden werden als Objekte der Objektart 
Wald erfasst. 

41003   
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Tagebau, Grube, Stein-
bruch 

Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Flä-
che, auf der oberirdisch Bodenmaterial 
abgebaut wird. Rekultivierte Tagebaue, 
Gruben, Steinbrüche werden als Objekte 
entsprechend der vorhandenen Nutzung 
erfasst. 

41005   

42001   Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauli-
che Anlage Straße erforderlichen sowie 
dem Straßenverkehr dienenden bebauten 
und unbebauten Flächen.  

 Ohne Funktion *)     

  Verkehrsbegleitfläche 
Straße 

Verkehrsbegleitfläche Straße bezeichnet 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
einer Straße zugeordnet wird. Die Ver-
kehrsbegleitfläche Straße ist nicht Be-
standteil der Fahrbahn. 

  Funktion 2312 

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem 
ausnahmsweise öffentlicher Personen-
verkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr 
zulässig sein kann. 

  Funktion 5130 

42006   Weg Weg umfasst alle Flächen, die zum Befah-
ren und/oder Begehen vorgesehen sind. 
Zum Weg gehören auch Seitenstreifen und 
Gräben zur Wegentwässerung. 

  Ohne Funktion *)     

  Fußweg Fußweg ist ein Weg, der auf Grund seines 
Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu 
begehen ist. 

  Funktion 5220 

  Radweg Radweg ist ein Weg, der als besonders 
gekennzeichneter und abgegrenzter Teil 
einer Straße oder mit selbständiger Linien-
führung für den Fahrradverkehr bestimmt 
ist. 

  Funktion 5240 

  Rad- und Fußweg Rad- und Fußweg ist ein Weg, der als be-
sonders gekennzeichneter und abgegrenz-
ter Teil einer Straße oder mit selbständiger 
Linienführung ausschließlich für den Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist. 

  Funktion 5250 

42009   Platz Platz ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften 
oder eine ebene, befestigte oder unbefes-
tigte Fläche, die bestimmten Zwecken dient 
(z. B. für Verkehr, Märkte, Festveranstal-
tungen). 

  Ohne Funktion *)     

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem 
ausnahmsweise öffentlicher Personen-
verkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr 
zulässig sein kann. 

  Funktion 5130 

  Parkplatz Parkplatz ist eine zum vorübergehenden 
Abstellen von Fahrzeugen bestimmte Flä-
che. 

  Funktion 5310 

  Rastplatz Rastplatz ist eine Anlage zum Halten, Par-
ken oder Rasten der Verkehrsteilnehmer 
mit unmittelbarem Anschluss zur Straße 
ohne Versorgungseinrichtung, ggf. mit 
Toiletten. 

  Funktion 5320 

  Raststätte Raststätte ist eine Anlage an Verkehrss-
traßen mit Bauwerken und Einrichtungen 
zur Versorgung und Erholung von Reisen-
den. 

  Funktion 5330 
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  Marktplatz Marktplatz ist eine Fläche, auf dem Wo-

chenmärkte abgehalten werden. 
  Funktion 5340 

  Festplatz Festplatz ist eine Fläche, auf der zeitlich 
begrenzte Festveranstaltungen stattfinden. 

  Funktion 5350 

42010   Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schie-
nenverkehr erforderlichen Flächen.   Ohne Funktion *)     

    Flächen von Bahnverkehr sind     
    - der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; 

bestehend aus Dämmen oder Ein-
schnitten und deren kleineren Bö-
schungen, Durchlässen, schmalen 
Gräben zur Entwässerung, Stütz-
mauern, Unter- und Überführung, Sei-
ten- und Schutzstreifen) mit seinen 
Bahnstrecken, 

- an den Bahnkörper angrenzende be-
baute und unbebaute Flächen (z. B. 
Böschungsflächen). 

    

  Verkehrsbegleitfläche 
Bahnverkehr 

Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr be-
zeichnet eine bebaute oder unbebaute, an 
den Bahnkörper angrenzende Fläche, die 
dem Schienenverkehr dient. 

  Funktion 2322 

42015   Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Flugverkehr dient. 

  Ohne Funktion *)     

42016   Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich gepräg-
te Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Schiffsverkehr dient. 

  Ohne Funktion *)     

  Hafenanlage (Land-
fläche) 

Hafenanlage (Landfläche) bezeichnet die 
Fläche innerhalb des Hafens, die nicht von 
Wasser bedeckt ist und die ausschließlich 
zum Betrieb des Hafens dient. 

  Funktion 5610 

  Schleuse (Landflä-
che) 

Schleuse (Landfläche) bezeichnet die Flä-
che innerhalb der Schleuse, die nicht von 
Wasser bedeckt ist und die ausschließlich 
zum Betrieb der Schleuse dient. 

  Funktion 5620 

  Anlegestelle (Land-
fläche) 

Anlegestelle (Landfläche) umfasst mehr als 
den überlagernden landseitigen Anleger, 
der eine feste oder schwimmende Einrich-
tung zum Anlegen von Schiffen ist. 

  Funktion 5630 

  Fähranlage (Landflä-
che) 

Fähranlage (Landfläche) ist eine besondere 
Landfläche, von der in der Regel nach fes-
tem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, 
Meerengen oder Meeresarme ein Schiffs-
verkehr stattfindet. 

  Funktion 5640 

Unland, 
Vegetationslose Fläche 

Unland, Vegetationslose Fläche ist eine 
Fläche, die dauerhaft landwirtschaftlich 
nicht genutzt wird, wie z. B. nicht aus dem 
Geländerelief herausragende Felspartien, 
Sand- oder Eisflächen, Uferstreifen längs 
von Gewässern und Sukzessionsflächen. 

43007   

  Gewässerbegleit-
fläche 

Gewässerbegleitfläche bezeichnet eine 
bebaute oder unbebaute Fläche, die einem 
Fließgewässer zugeordnet wird. Die Ge-
wässerbegleitfläche ist nicht Bestandteil 
der Gewässerfläche. 

  Funktion 1100 
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(ac) Stärker versiegelte Flächen:  
vierfacher Hektarsatz 

 
Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 

Attributart mit Wert 
  

1 2 3   
Wohnbaufläche Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte 

Fläche einschließlich der mit ihr im Zu-
sammenhang stehenden Freiflächen (Vor-
gärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze 
und Hofraumflächen), die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Wohnen dient. 

41001   

Industrie- und Gewer-
befläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Flä-
che, die vorwiegend industriellen oder 
gewerblichen Zwecken dient. 

41002   

  Handel und Dienst-
leistungen 

Handel und Dienstleistung bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude 
stehen, in denen Handels- und/oder 
Dienstleistungsbetriebe ansässig sind. 

  Funktion 1400 

  Ausstellung, Messe Ausstellung, Messe bezeichnet eine Flä-
che mit Ausstellungshallen und sonstigen 
Einrichtungen zur Präsentation von Wa-
renmustern. 

  Funktion 1450 

  Gärtnerei Gärtnerei bezeichnet eine Fläche mit Ge-
bäuden, Gewächshäusern und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufzucht von Blumen 
und Gemüsepflanzen. Baumschulen wer-
den als Objekte der Objektart Landwirt-
schaft erfasst. 

  Funktion 1490 

  Industrie und Gewer-
be 

Industrie und Gewerbe bezeichnet Flä-
chen, auf denen vorwiegend Industrie- 
und Gewerbebetriebe vorhanden sind. 
Darin sind Gebäude- und Freiflächen und 
die Betriebsfläche Lagerplatz enthalten. 

  Funktion 1700 

  Werft Werft ist eine Betriebsfläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zum Bau 
oder zur Reparatur von Schiffen. 

  Funktion 1790 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zur 
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektri-
zität, Wärme und Wasser vorhanden sind. 

  Funktion 2501 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Wasser 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Wasser, ist Teil von Wasserwerk. 
Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen 
zur Gewinnung und/oder zur Aufbereitung 
von (Trink-)Wasser. 

  Funktion 2521 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Elektrizität 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Elektrizität, ist Teil von Kraftwerk. 
Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen 
zur Erzeugung von elektrischer Energie. 

  Funktion 2531 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage Öl 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Öl, ist Teil von Raffinerie. Raffi-
nerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bereitung von Erdöl. 

  Funktion 2551 
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  Gebäude- und Frei-

fläche Versorgungs-
anlage, Gas 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Gas, ist Teil von Gaswerk. Gas-
werk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bereitung von Gas. 

  Funktion 2561 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Wärme 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Wärme, ist Teil von Heizwerk. 
Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bau-
werken und sonstigen Einrichtungen zur 
Erzeugung von Wärmeenergie zu Heiz-
zwecken. 

  Funktion 2571 

  Gebäude- und Frei-
fläche Versorgungs-
anlage, Funk- und 
Fernmeldewesen 

Gebäude- und Freifläche Versorgungs-
anlage, Funk- und Fernmeldewesen, ist 
Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. 
Funk-und Fernmeldeanlage bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen 
und Gebäude zur elektronischen Informa-
tionsvermittlung stehen. 

  Funktion 2581 

  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage ist Teil von Entsorgung. Entsor-
gung bezeichnet eine Fläche, auf der vor-
wiegend Anlagen und Gebäude zur Ver-
wertung und Entsorgung von Abwasser 
und festen Abfallstoffen vorhanden sind. 

  Funktion 2601 

  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage, Abwasserbe-
seitigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage, Abwasserbeseitigung, ist Teil von 
Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klär-
werk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-
ken und sonstigen Einrichtungen zur Rei-
nigung von Abwasser. 

  Funktion 2611 

  Gebäude- und Frei-
fläche Entsorgungs-
anlage, Abfallbesei-
tigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungs-
anlage, Abfallbeseitigung, ist Teil von Ab-
fallbehandlungsanlage. Abfallbehand-
lungsanlage bezeichnet eine Fläche mit 
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, 
auf der Abfälle mit chemisch/physikali-
schen und biologischen oder thermischen 
Verfahren oder Kombinationen dieser Ver-
fahren behandelt werden. 

  Funktion 2621 

Fläche gemischter Nut-
zung 

Fläche gemischter Nutzung ist eine be-
baute Fläche einschließlich der mit ihr im 
Zusammenhang stehenden Freifläche 
(Hofraumfläche, Hausgarten), auf der kei-
ne Art der baulichen Nutzung vorherrscht. 
Solche Flächen sind insbesondere länd-
lich-dörflich geprägte Flächen mit land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben, 
Wohngebäuden u. a. 

41006   

 Gebäude- und Frei-
fläche Land- und 
Forstwirtschaft 

Gebäude- und Freifläche Land- und Forst-
wirtschaft ist eine Fläche, die der Land- 
und Forstwirtschaft dient. 

  Funktion 2700 

Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung 
ist eine baulich geprägte Fläche ein-
schließlich der mit ihr im Zusammenhang 
stehenden Freifläche, auf denen vorwie-
gend Gebäude und/oder Anlagen zur Er-
füllung öffentlicher Zwecke oder histo-
rische Anlagen vorhanden sind. 

41007   
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  Öffentliche Zwecke Öffentliche Zwecke bezeichnet eine Flä-

che, die der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben und der Allgemeinheit dient. 

  Funktion 1100 

  Verwaltung Verwaltung bezeichnet eine Fläche, auf 
der vorwiegend Gebäude der öffentlichen 
Verwaltung, z. B. Rathaus, Gericht, Kreis-
verwaltung stehen. 

  Funktion 1110 

  Bildung und For-
schung 

Bildung und Forschung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend Gebäude ste-
hen, in denen geistige, kulturelle und so-
ziale Fähigkeiten vermittelt werden 
und/oder wissenschaftliche Forschung 
betrieben wird (z. B. Schulen, Universi-
täten, Forschungsinstitute). 

  Funktion 1120 

  Kultur Kultur bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude für 
kulturelle Zwecke, z. B. Konzert- und Mu-
seumsgebäude, Bibliotheken, Theater, 
Schlösser und Burgen sowie Rundfunk- 
und Fernsehgebäude stehen. 

  Funktion 1130 

  Religiöse Einrichtung Religiöse Einrichtung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend religiöse Ge-
bäude stehen. 

  Funktion 1140 

  Gesundheit, Kur Gesundheit, Kur bezeichnet eine Fläche, 
auf der vorwiegend Gebäude des Gesund-
heitswesens stehen, z. B. Krankenhäuser, 
Heil- und Pflegeanstalten. 

  Funktion 1150 

  Soziales Soziales bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Gebäude des Sozialwesens 
stehen, z. B. Kindergärten, Jugend- und 
Senioreneinrichtungen, Freizeit-, Frem-
den- und Obdachlosenheime. 

  Funktion 1160 

  Sicherheit und Ord-
nung 

Sicherheit und Ordnung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und 
Gebäude der Polizei, der Bundeswehr, der 
Feuerwehr und der Justizvollzugsbe-
hörden stehen. 

  Funktion 1170 

  Parken Parken bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Anlagen und Gebäude zum 
vorübergehenden Abstellen von Fahrzeu-
gen stehen. 

  Funktion 1200 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist 
eine bebaute oder unbebaute Fläche, die 
dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der 
Erholung dient. 

41008   

  Gebäude- und Frei-
fläche Sport, Freizeit, 
Erholung 

Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit, 
Erholung, ist eine bebaute Fläche, die dem 
Sport, der Freizeitgestaltung oder der Er-
holung dient. 

  Funktion 4001 

  Freizeitanlage Freizeitanlage ist eine Fläche mit Bauwer-
ken und Einrichtungen, die zur Freizeitge-
staltung bestimmt ist. 

  Funktion 4200 

  Zoo Zoo ist ein Gelände mit Tierschauhäusern 
und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere 
gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4210 

  Safaripark, Wildpark Safaripark, Wildpark, ist ein Gelände mit 
umzäunten Gehegen, in denen Tiere im 
Freien gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4220 
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  Freizeitpark Freizeitpark ist ein Gelände mit Karus-

sells, Verkaufs- und Schaubuden und/oder 
Wildgattern, das der Freizeitgestaltung 
dient. 

  Funktion 4230 

  Freilichttheater Freilichttheater ist eine Anlage mit Bühne 
und Zuschauerbänken für Theaterauffüh-
rungen im Freien. 

  Funktion 4240 

  Freilichtmuseum Freilichtmuseum ist eine volkskundliche 
Museumsanlage, in der Wohnformen oder 
historische Betriebsformen in ihrer natür-
lichen Umgebung im Freien dargestellt 
werden. 

  Funktion 4250 

  Autokino, Freilichtki-
no 

Autokino, Freilichtkino ist ein Lichtspiel-
theater im Freien, in dem der Film im All-
gemeinen vom Auto aus angesehen wird. 

  Funktion 4260 

  Erholungsfläche Erholungsfläche ist eine Fläche mit Bau-
werken und Einrichtungen, die zur Erho-
lung bestimmt ist. 

  Funktion 4300 

  Wochenend- und 
Ferienhausfläche 

Wochenend- und Ferienhausfläche be-
zeichnet eine extra dafür ausgewiesene 
Fläche, auf der vorwiegend Wochenend- 
und Ferienhäuser stehen dürfen. 

  Funktion 4310 

Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauli-
che Anlage Straße erforderlichen sowie 
dem Straßenverkehr dienenden bebauten 
und unbebauten Flächen. 

42001   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrsan-
lagen, Straße 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Straße, ist eine Fläche, die der Ab-
wicklung und Sicherheit des Verkehrs 
sowie der Unterhaltung der Verkehrs-
fläche dient. 

  Funktion 2311 

Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schie-
nenverkehr erforderlichen Flächen. 

42010   

    Flächen von Bahnverkehr sind     
    - der Bahnkörper (Unterbau für Glei-

se; bestehend aus Dämmen oder 
Einschnitten und deren kleineren 
Böschungen, Durchlässen, schma-
len Gräben zur Entwässerung, 
Stützmauern, Unter- und Überfüh-
rung, Seiten- und Schutzstreifen) 
mit seinen Bahnstrecken, 

- an den Bahnkörper angrenzende 
bebaute und unbebaute Flächen  
(z. B. Böschungsflächen). 

    

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrs-
anlage, Schiene 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrs-
anlage, Schiene, dient der Abwicklung 
und Sicherheit des Verkehrs sowie der 
Unterhaltung der Verkehrsfläche. 

  Funktion 2321 

Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Flugverkehr dient. 

42015   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrs-
anlage, Luftfahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Luftfahrt, ist eine besondere Flug-
verkehrsfläche. 

  Funktion 5501 
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Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich ge-

prägte Fläche und die mit ihr in Zusam-
menhang stehende Freifläche, die aus-
schließlich oder vorwiegend dem Schiffs-
verkehr dient. 

42016   

  Gebäude- und Frei-
fläche zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt, ist eine Fläche, die dem 
Schiffsverkehr dient. 

  Funktion 2341 

 
Fußnoten: 
*) Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion“ steht, werden 

auch alle Flächen ohne Funktionsbelegung im Kataster veranlagt.  
Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion“ fehlt, werden nur 
die Flächen mit aufgeführter Funktionsbelegung, Art der Festlegung oder 
aufgeführtem Vegetationsmerkmal im Kataster veranlagt.  
 

b) Im Fall der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegen-
schaftskatasters sind die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit 
damit keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden war. Im Fall weiterer 
Neubezeichnungen der Nutzflächen im Liegenschaftskataster werden die Flächen 
den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Er-
schwernisbeitrags verbunden ist. Die neu bezeichneten Flächen sind zur Weiter-
zahlung des Erschwernisbeitrags auch schon vor Aufnahme der Neubezeichnung 
aus dem Kataster in diese Veranlagungsregeln verpflichtet.   
 

c) Der Beitrag nach Buchstabe a) wird auf Antrag der beitragspflichtigen Person 
nicht erhoben, wenn diese nachweist, dass die betroffene Fläche vollständig un-
versiegelt ist. Der Beitrag wird nicht oder nur im Verhältnis der Nutzung teilweise 
erhoben, soweit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen genutzt 
wird. 

 
2. Zusätzlicher Beitrag für Wasser- und Abwassereinleitungen 

 
Wer Wasser oder Abwasser einleitet, wird je eingeleitetem vollem Kubikmeter mit ei-
nem 2500stel des Hektarsatzes herangezogen werden. Ausgenommen ist Nieder-
schlagswasser. 

 
Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
Sulingen, den 14.03.2012 
gez. Nuttelmann 
(Verbandsvorsteher) 
 
Ich genehmige die vorstehende Änderungssatzung des „Unterhaltungs- und Landschaftspflegever-
bandes Große Aue“. 
 
Diepholz, den 13.04.2012 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Fachdienst Umwelt & Straße 
Im Auftrage: 
gez. Schmidt 
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Zweckverband „AbwasserVerband“ 
 

AbwasserVerband 
der Gemeinden Stuhr, Weyhe und der Samtgemeinde Harpstedt 

 
2. Satzung zur Änderung der Neufassung der 

V e r b a n d s o r d n u n g  
des Zweckverbandes „AbwasserVerband“ 

 
Auf der Grundlage der §§ 7 ff des Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (NKomZG) in der Fassung vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 493) hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserverbandes in ihrer Sitzung am 29.03.2012 die folgende Satzung zur Ände-
rung der Verbandsordnung beschlossen:  
 
Artikel I 
 
1. In § 1 Abs. 2a 

a) Satz 1 werden die Worte „§ 119 Abs. 1 NGO“ durch „§ 155 Abs. 1 NKomVG“ ersetzt.  
 
b) Satz 2 werden die Worte „§ 119 Abs. 3 NGO“ durch „§ 155 Abs. 2 NKomVG“ ersetzt. 
 
c) Satz 3 werden die Worte „§ 118 Abs. 1 Satz 2 NGO“ durch „§ 154 Abs. 1 Satz 2 NKomVG“ ersetzt. 
 
d) Satz 5 werden die Worte „§ 118 NGO“ durch „§ 154 NKomVG“ ersetzt. 
 
e) Satz 6 wird das Wort „ der“ durch „des“ ersetzt. 

 
2. In § 4  

a) Abs. 1 Nr.12 werden die Worte „der Niedersächsischen Gemeindeordnung“ durch  
   „des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes“ ersetzt. 
 
b) Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „§ 5 Abs.3 Satz 1 der niedersächsischen Gemeindeordnung“ 
    durch „§ 6 Abs. 3 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes“ ersetzt. 
 
c) Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „§ 66 NGO“ durch „§ 89 NKomVG“, „§ 67 Abs. 7 NGO“ 
    durch „§ 81 Abs.2 NKomVG“ und „der/die Vorsitzende der Verbandsversammlung oder  

deren/dessen Vertretung“ durch „die stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin oder der  
stellvertretende Verbandsgeschäftsführer“ ersetzt. 

 
3.  In § 7 Abs. 5 werden die Worte „§ 48 NGO“ durch „§ 67 NKomVG“ ersetzt. 
 
4. In § 8 

a) wird die Überschrift „Niederschrift“ durch „Protokoll“ ersetzt.  
 
b) Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „einer Niederschrift“ durch „einem Protokoll“ ersetzt 
    und folgender neuer Satz 3 „Weiteres regelt die Geschäftsordnung“ hinzugefügt. 
 
c) Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „ihr“ durch „diesem“ ersetzt und nach dem Wort „wer“ die  
    Worte „an ihr“ gestrichen.  
 
d) Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Die Niederschrift“ durch „Das Protokoll“ ersetzt. 
 

5. In § 11 entfällt Nr. 4  
 
6. In § 14 Abs.11 Satz 1 werden die Worte „oder als ehrenamtliche stellvertretende Verbandsge-

schäftsführerin oder als ehrenamtlicher stellvertretender Verbandsgeschäftsführer“ gestrichen. 
 

7.  In § 15 Absatz 3 
a) Satz 1 erhält folgende Fassung: „Der Verband kann Beschäftigte, Beamtinnen oder Beamte in 
    seine Dienste nehmen.  
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b) Satz 3 werden die Worte „Angestellten und Lohnempfänger/innen“ durch „Beschäftigten“ und  
   „Angestellte und Lohnempfänger/innen“ durch „Beschäftigte“ ersetzt. 

 
c) Satz 4 erhält folgende Fassung: „Die vorhandenen Stellen sind nach Art, Besoldungsgruppen  
    und Entgeltsgruppen gegliedert in einer Stellenübersicht auszuweisen“.  

 
8. In § 16 

a) Abs. 1 werden nach dem Wort „Niedersachsen“ die Worte „auf der Grundlage der Vorschrif 
    ten des Handelsgesetzbuches“ eingefügt.  
 
b) Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „§ 123 NGO“ durch „§ 157 NKomVG“ ersetzt. 
 
c) Abs.4 Satz 2 die Worte „der Verbandsausschuss“ durch „die Verbandsgeschäftsführerin oder  
    der Verbandsgeschäftsführer“ ersetzt. 

 
Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Weyhe, 29.03.2012 
gez. Lemmermann 
- Geschäftsführer - 
 
 
 


